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Ausschreibung 
Pokal der Landrätin 2025​

Großkaliber-Pistole und -Revolver (Kreispokal und kreisoffener Pokal) 
 
Allgemeines:​  

Veranstaltungstermin:​ Samstag, den 30. 08.2025 
Meldeschluss:​ 22.08.2025, 23:59 Uhr (Es werden keine Nachmeldungen akzeptiert!) 
Ankunftszeit:​ 30 Minuten vor Startzeit des Durchgangs 
Ausrichter:​ Kreisschützenbund des Landkreises Schmalkalden-Meiningen e.V. 
Veranstaltungsort:​ Schießstand des TSV Trusetal 
 
 
Wettkampfdetails:​ ​ ​  

Disziplin: ​ GK-Pistole 9 mm Luger​ Regel 2.53 SpO des DSB 
 ​ GK-Revolver .357 Mag​ Regel 2.55 SpO des DSB 
​ GK-Revolver .44 Mag.​ Regel 2.58 SpO des DSB 
​ GK-Pistole .45 ACP​ Regel 2.59 SpO des DSB  
 
Altersklassen:​ Es erfolgt nur eine disziplinmäßige Unterteilung. Zwischen ​ ​
​ Wettkampfklassen (Altersklassen) und Geschlecht wird nicht ​ ​
​ unterschieden. 
 
Einzelwertung:​ Die drei Erstplatzierten in jeder Disziplin und Wettkampfklasse​ ​
​ erhalten ein Pokal. Dem besten Schützen des Pokalschießens wird der ​
​ Wanderpokal verleihen. Der Wanderpokal kann dabei aber nur an ​
​ Mitglieder des Dachverbandes TSB e.V. verliehen werden. 
Mannschaftswertung:​ Die drei Erstplatzierten Mannschaften erhalten je eine Urkunde 
 
Die Siegerehrung der Kreismeisterschaft findet zur Kreissportkonferenz statt. 
 
 
Hinweise zum Datenschutz:​ ​ ​  

Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen erklären sich mit der Anmeldung an die Veranstaltung bereit, dass der 
Veranstalter des Wettkampfes die Namensdaten, Vereinsdaten und Ergebnisdaten veröffentlicht. Mit der 
Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung vorgenannter persönlicher Daten kann der Veranstalter die 
Daten auf der Homepage des Veranstalters - www.ksb-ev.de - und sonstigen öffentlich zugänglichen Medien 
veröffentlichen. Sollten Teilnehmer und Teilnehmerinnen nicht damit einverstanden sein, kann sich diese 
Person mittels Synonym zur Kreismeisterschaft anmelden. Die Verbindung von Synonym und Realnamen ist 
dann bis Ende der Meldefrist dem Kreissportleiter in Form einer E-Mail an steffen.grosskopf@ksb-ev.de 
mitzuteilen. 
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Startberechtigung:​ ​ ​  

Startberechtigt sind alle Mitglieder*Innen eines Dachverbandes mit gültigem Schützenpass, eines Vereins, 
der im Schützenkreis Schmalkalden-Meiningen e.V. organisiert ist. Der Schützenpass, ein gültiger 
Personalausweis und die Waffenbesitzkarte bzw. Waffen-Leihscheine sind am Wettkampftag bereitzuhalten.  
 
Schießstand und Waffen:​ ​ ​  
 
Der Veranstalter behält sich vor, die Standbelegung am Wettkampftag anzupassen. Die Startzeit ist davon nur 
in außergewöhnlichen Notfällen betroffen. Der Schießstand entspricht den Regeln des DSB. Durch bauliche 
Gegebenheiten kann der Schießstand jedoch von den Vorgaben des DSB abweichen. Dies kann dann bei 
Wettkampfbeginn, auf Nachfrage, adressiert werden. 
 
Es darf nur mit Waffen und Munition lt. SpoO des DSB angetreten werden. Wad-Cutter-Munition ist nicht 
erlaubt. Waffen- und Munitionskontrollen behält sich der Veranstalter vor. Für wieder geladene Munition 
müssen die Ladedaten bei eventueller Auslosung vorgelegt werden.  
 
 
Gebühren:​ ​ ​  
 
Startgeld:​ 14,00 € bei Erststart, jeder weitere Start 9,00 € 
​​ 9,00 € je Mannschaft 
Protestgebühr:​ 25,00 € (wird bei positivem Entscheid zurückerstattet) 
​​ Ein Einspruch kann bis 30 Minuten nach Beendigung des Durchgangs, auf 
​ den sich der Einspruch bezieht, erhoben werden. 
 
Für gemeldete, aber nicht angetretene Schützen kann ein Reuegeld gleich dem Startgeld erhoben 
werden. 
 
 

 
Irrtümer und Änderungen bleiben dem Veranstalter vorbehalten. 
 
 
 
​ Stefan Wolf​ Steffen Großkopf 
​ 1. Kreisschützenmeister​ 1. Kreissportleiter 
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